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Vorwort

Was 1990 nach der Wende mit dem ersten Industriepark in Deutschland in
Leuna begann, entwickelte sich zu einer wahren Erfolgsgeschichte. Gelangten
die ersten Industrieparks in Deutschland noch eher ungeplant zur Entstehung,
im Grunde aus der Not der sog. geschäftsfeldbezogenen Privatisierung der ehe-
maligen DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt, änderte sich das später und
wandelte sich zu bewussten Strategieentscheidungen. Man erkannte, dass die
geteilten Verantwortungsbereiche in den Industrieparks in vielerlei Hinsicht
vorteilhaft sind und erst eine Konzentration auf die Kernkompetenzen der dort
handelnden Unternehmen erlauben. Auch sachliche Gründe sprechen für die
Trennung von Infrastruktur und Produktion, denn die Produktion von Waren
und Gütern ist etwas grundlegend anderes ist als der Betrieb von Infrastruktur-
einrichtungen. Dies auf jeweils eigenständige und damit spezialisierte Unter-
nehmen aufzuteilen, erweist sich als klug.

Zugleich profitieren die im Industriepark angesiedelte Unternehmen auch wirt-
schaftlich, denn aufgrund von Skaleneffekten können günstigere Preise verein-
bart werden. Nicht zuletzt auch deshalb hat das Modell Vorbildcharakter für
Industriestandorte auf der ganzen Welt erlangt. In China sind mehrere Indus-
trieparks nach diesemModell auf die grüneWiese geplant und errichtet worden.
Dort aber stellen sich andere technische und logistische Anforderungen als sie
in Deutschland zu erfüllen sind, wo Industrieparks in den meisten Fällen an
Standorten entstanden sind, die ehemals von nur einem einzigen Unternehmen
genutzt wurden.

Bei der Gründung und Einrichtung von Industrieparks stellen sich viele Struk-
turfragen, weil es ein spezielles Industrieparkrecht oder -gesetz in Deutschland
nicht gibt. Unser Umwelt- und Sicherheitsrecht ist jeweils nur auf einzelne
Tätigkeiten wie den Betrieb von Anlagen, den Umgang mit Gefahrstoffen und
Abfällen, der Entnahme oder der Einleitung von Wasser usw. ausgerichtet und
beantwortet dort die Frage, ob die jeweilige Aktivität von einer staatlichen
Erlaubnis abhängt und unter welchen Voraussetzungen diese erteilt wird oder
werden kann. Was das deutsche Recht mit wenigen Ausnahmen nicht regelt, ist
das Zusammenspiel vieler Unternehmen auf engem Raum eines Industriepark-
standortes.

Zwischen den Unternehmen im Industriepark herrscht kein Über-/Unterord-
nungsverhältnis, wie es für das öffentliche Recht kennzeichnend ist. Kein Unter-
nehmen kann einem anderen Unternehmen Vorgabenmachen oder Anweisun-
gen erteilen. Das unter bestimmten Voraussetzungen zu verändern, ist Aufgabe
des Industrieparkmanagements und der im Industriepark abzuschließenden
Verträge.
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Vorwort

Welche Fragen dabei vor allem vertraglich zu regeln sind und wie diese gestaltet
werden können, ist Thema dieses Buches. Das Werk entspricht dem Stand der
Gesetzgebung und Rechtsprechung von Januar 2026.

Ich danke für viele wertvolle Anregungen auf unzähligen Fachtagungen, auf
denen ich zu diesen Themen Vorträge halten und mit Betroffenen diskutieren
durfte. Für Anregungen und Kritik bin ichweiterhin immer dankbar.

Ich bin telefonisch erreichbar unter 0241/93673300 oder per Mail unter
info@kanzlei-mueggenborg.de.

Aachen, im März 2026 Prof.Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg
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